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Satzung des FC Sexau e.V. 
 

 
§ 1 

 

Name des Vereins 

 
Fußball-Club Sexau e. V. 

 
Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Emmendingen eingetragen. 
(Vereinsnummer 68) 
 

§ 2 
 

Sitz des Vereins 
 

 79350 Sexau, Kreis Emmendingen ( Baden )  
 
 

§ 3 
 

Zweck des Vereins 
 
(1) 

 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „ Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports insbesondere Fußball. Im 
Bedarfsfall können weitere Sportarten betrieben werden. 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch sportliche Übungen 
und Leistungen. 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche  Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für 
satzungsmäßige  Zwecke Etwaige Gewinne werden nur für satzungsgemäße 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines  
 bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde 
 Sexau, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, 
 nämlich zur Förderung des  Sports, zu verwenden hat. 
(5 ) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

 
§ 4 

 
Mitgliedschaft 
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(1)  Jede unbescholtene Person kann Mitglied des FC Sexau werden 
(2) Die Angehörigen des Vereins gliedern sich nach ordentlichen Mitgliedern 
 über 18 Jahren und jugendlichen Mitgliedern unter 18 Jahren. 
 
 

§ 5 
 

Anmeldung, Aufnahme und Beiträge 

 
(1) Die Anmeldung als Mitglied hat schriftlich zu erfolgen 
(2) Über die Aufnahme entscheidet der gesetzliche Vorstand 
(3) Die von den Mitgliedern zu zahlenden Beiträge werden jeweils von der  
 Generalversammlung festgesetzt. 
(4) Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen werden im SEPA-Basis-

Lastschriftverfahren eingezogen. Das Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den 
Verein zu verpflichten, ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen sowie für eine 
ausreichende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen. Wir ziehen den 
Mitgliedsbeitrag unter Angabe unserer Gläubiger-ID [DE47ZZZ00000410306] 
und der Mandatsreferenz (interne Vereins-Mitgliedsnummer)  jährlich zum 1. 
April ein.  Für Neumitglieder die nach dem 01. April eintreten wird der anteilige 
Mitgliedsbeitrag am 01. Dezember eingezogen. Fällt der Einzugstermin nicht 
auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf folgenden 
Bankarbeitstag.   

 

 

 
§ 6 

 
Recht und Pflichten der Mitglieder des Fußball-Club Sexau e. V. 

 
(1) Die Mitglieder haben das Recht zur bevorzugten Teilnahme an den  

 Veranstaltungen des FC und zur bevorzugten Nutzung seiner Einrichtungen 
(2) In den Versammlungen hat jedes ordentliche Mitglied gleiches Stimmrecht, 

das nicht übertragbar ist. 
(3) Die Beschlüsse der Vereinsorgane sind zu befolgen 
 
 

 
§ 7 

 
Ende der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft im FC erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
(2) Der Austritt oder Ausschluss muss schriftlich erklärt werden. 
(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann in folgenden Fällen durch 
 den Gesamtvorstand in Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. 
 
 a. Bei Nichterfüllung der satzungsgemäßen Verpflichtungen 
 b. bei Handlungen gegen die Interessen des Vereins 
 c. bei Verstößen gegen die Verwaltungs- oder Spielordnung 
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 d. bei unehrenhaftem Betragen inner- und außerhalb des Vereins 
  und bei erwiesenen strafgesetzlichen Verfehlungen 

 
§ 8 

 
Vorstand 

 
(1) Der FC wird durch einen Gesamtvorstand verwaltet. 
 Dieser setzt sich zusammen aus dem Vereinsvorstand und der 
Hausverwaltung, sofern letztere vorhanden ist. 
 
 Vereinsvorstand 
  
 ein  1. Vorsitzender 
 ein 2. Vorsitzender 
 ein 3. Vorsitzender 
 ein  Schriftführer      
 ein  Rechner Verein / Geschäftsführer Finanzen 
 ein  Spielausschussvorsitzender   
 ein  Jugendleiter 
 bis zu  sieben Mitglieder als Beisitzer 
 
 Hausverwaltung: 
 
 ein 1. Hausverwalter 
 ein 2. Hausverwalter 
 ein Rechner 
 
(2) Der Gesamtvorstand wird von der Generalversammlung auf die Dauer von 

zwei Jahren gewählt. 
 Ein vorhandenes, nach einer separaten Jugendsatzung von einer 
 Jugendversammlung gewähltes Jugendgremium, muss von der General- 
 versammlung des FC bestätigt werden. 
(3) Eine Wiederwahl ist zulässig 
(4) Die Amtszeit des gewählten Vorstandes endet mit der Neuwahl, auch wenn  
 diese nicht innerhalb von zwei Jahren stattfinden sollte. 
(5) Gewählt wird im Turnus jeweils die Hälfte des Vorstandes: 
 
 Im geraden Jahr:   Im ungeraden Jahr: 
 2. Vorsitzender   1. Vorsitzender 
      3. Vorsitzender 
 stellv. Schriftführer   Schriftführer 
 Rechner Verein / Geschäftsführer Verein  
      Beisitzer ( stellv Rechner Verein/GF Verein ) 
      Rechner Haus  
 Jugendleiter    Beisitzer ( stellv. Jugendleiter ) 
 Beisitzer ( 1. Hausverwalter ) 2. Hausverwalter 
 Spielausschussvorsitzender Beisitzer (stellv. 
Spielausschussvorsitzender) 
 1 Beisitzer    1 Beisitzer 
 1 Kassenprüfer   1 Kassenprüfer 
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§ 9 
 

Vorstandssitzungen 
 
(1) Der Gesamtvorstand tritt je nach Bedarf zu einer ordentlichen Sitzung 

zusammen.  
 Es sind alle  Vorstandsmitglieder zu gleichen Teilen stimmberechtigt.  

 Bei Abstimmungen mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Vorstandsmitglieder hat der 1. Vorsitzender bei Stimmengleichheit doppeltes 
Stimmrecht. 

 Es müssen aber mehr als die Hälfte im Vorstand Stimmberechtigte 
       anwesend sein. 
  
(2) Beschlüsse werden mit Mehrheit in Kraft gesetzt. 
(3) Von den Vorstandssitzungen ist jeweils ein Protokoll zu erstellen. 
 

 
§ 10 

 
Geschäftsführung 

 
(1) Die Geschäftsführung liegt in Händen des geschäftsführenden Vorstandes 
(2) Dieser besteht aus dem Gesamtvorstand 
(3) Der gesetzliche Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der 1. Vorsitzende  
 der 2. Vorsitzende sowie der 3. Vorsitzende jeweils alleine.  
(4) Im Innenverhältnis darf der 2. und 3. Vorsitzende jedoch nur bei Verhinderung 
 des 1. Vorsitzenden tätig werden.   
 

§ 11 
 

Jahresbericht des FC 
 
(1) Der geschäftsführende Vorstand hat der Generalversammlung einen 
 Bericht und die Jahresabrechnung vorzulegen. 
(2) Die Jahresabrechnung ist von zwei Kassenprüfern, die in der vorange- 
 gangenen Generalversammlung bestimmt werden, zu prüfen. 

 
 
 
 

§ 12 
 

Geschäftsjahr 
 
(1)  Geschäftsjahr ist das Spieljahr im Sinne der Spielordnung des  
 Südbadischen Fußballverbandes im sportlichen Bereich 
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 Wirtschaftlich gilt das Kalenderjahr. 

 
§ 13 

 
Generalversammlung 

 
(1) Jährlich findet im Kalenderjahr eine ordentliche Generalversammlung statt.  
(2) Der Gesamtvorstand bestimmt die Tagesordnung, Ort , Tag und Stunde. 
(3) Die Einberufung erfolgt durch einmalige Veröffentlichung im Amtsblatt 
 der Gemeinde Sexau in der Woche vor der ordentlichen Generalversammlung 

 Nicht in Sexau wohnende Mitglieder werden schriftlich mit Angabe der 
Tagesordnung in der Woche vor der Generalversammlung eingeladen. 

(4) Die Tagesordnung muss in der Einladung nicht enthalten sein. 
 Die Anbringung im Aushängekasten des Vereinsheimes  erfolgt 1 Woche vor  
der Generalversammlung aus. 

(5) Die Tagesordnung einer Generalversammlung muss enthalten: 
  

 Jahres- und Geschäftsbericht des 1. Vorsitzenden 
 Bericht über die Kassenführung des Vereins 
 Bericht über die Kassenführung des Hauses 
 Bericht der Kassenprüfer 
 Entlastung des Gesamtvorstandes 
 Jedes Jahr Neuwahl gemäß § 8 (5) 
 Sonstige Wünsche und Anträge 

 
 
 
(6) Der Schriftführer protokolliert den Ablauf der Generalversammlung 

(ordentliche     sowie außerordentliche) in vollem Umfang mit Berichten, 
Beschlüssen und Anträgen. 

(7) Die vom 1. Vorsitzenden und dem Schriftführer binnen  vierzehn Tagen 
 nach der Generalversammlung unterschriftlich anerkannten Protokolle, stehen 
auf Verlangen eines Mitgliedes zur Einsicht zur Verfügung.  

(8) Der Gesamtvorstand kann in dringenden Fällen jederzeit eine 
außerordentliche Generalversammlung einberufen.  

 Hierbei ist nach den vorstehenden Absätzen des § 13 zu verfahren 
(9) Die Beschlüsse einer ordentlichen und außerordentlichen 

Generalversammlung werden mit relativer Mehrheit gefasst. 
(10) Der Gesamtvorstand wird mit relativer Stimmenmehrheit gewählt. 
(11) Auf Antrag mindestens eines Drittels der anwesenden Mitglieder muss die 
 Wahl geheim erfolgen. 
(12) Stimmberichtigt ist jedes ordentliche Mitglied. 
(13) Jugendliche Mitglieder haben kein Stimmrecht in den vorstehend genannten 
 Versammlungen 

§ 14 
 
 

Haftpflicht 
 
(1) Der Verein haftet in keiner Weise für die durch den Sportbetrieb ent- 
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 stehenden Sachverluste oder sonstige Schäden, gleich welcher Art. 

 
 

§ 15 
 
 

Satzungsänderung oder Auflösung 
 
 

(1) Satzungsänderungen sind nur mit einer Zweidrittelmehrheit der erschienenen 
 ordentlichen  Mitglieder in einer ordentlichen oder außerordentlichen 
 Generalversammlung möglich. 
(2) Die Auflösung kann nur in einer zu diesem Zwecke einberufenen 
 ordentlichen oder außerordentlichen Generalversammlung beschlossen 
 werden 
(3) Dieser Beschluss kann nur mit Zweidrittelmehrheit der erschienenen 
 ordentlichen Mitglieder gefasst werden. 
 

 
§ 16 Vergütungen für die Vereinstätigkeit 

 ( Ehrenamtspauschale ) 
 

1.       Das Amt des Vereinsvorstandes wird grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
2.  Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen 

Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen 
Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt 
werden. Die Mitgliederversammlung kann abweichend von Absatz 1 
beschließen, dass dem Vereinsvorstand für seine Vorstandstätigkeit eine 
angemessene Vergütung gezahlt wird. 

3.  Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft der 
 Gesamtvorstand.  
 Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 
4.  Der Gesamtvorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung 

einer angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu 
beauftragen.  Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins. 

5.  Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der 
Geschäftsstelle ist der Gesamtvorstand ermächtigt, im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen. 

6.  Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen 
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die 
ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. 

 Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw. 
7.  Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 4 

Wochen nach seiner Entstehung geltend gemacht werden.   
 Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und  
 Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 
8.  Vom Gesamtvorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen  
 Möglichkeiten Grenzen über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach  
 § 670 BGB festgesetzt werden. 



7 

 

9.  Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die vom 
Gesamtvorstand erlassen und geändert wird. 

 
 

§ 17 Datenschutz,. Persönlichkeitsrechte 
 

(1) Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten 
Aufgaben und des Zwecks des Vereins personenbezogene Daten und Daten über 
persönliche und sachbezogene Verhältnisse seiner Mit-glieder. Diese Daten werden 
darüber hinaus gespeichert, übermittelt und verändert.  
 
 (2)   Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser 

Satzung stimmen die Mitglieder der  
 Speicherung,  
 Bearbeitung,  
 Verarbeitung,  
 Übermittlung,  

  
 Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und 
Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (beispielsweise 
Datenverkauf) ist nicht statthaft.  

 
(3)  Jedes Mitglied hat das Recht auf  

 Auskunft über seine gespeicherten Daten;  
 Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit;  
 Sperrung seiner Daten;  
 Löschung seiner Daten.  

 
(4)  Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser 

Satzung stimmen die Mitglieder weiter der Veröffentlichung von Bildern und 
Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu.  

 
 

§ 18 Gültigkeit dieser Satzung, Schlussbestimmungen  
 
1. Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am  05.12.2013  
beschlossen.  
2. Die Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.  
3. Alle bisherigen Satzungen des Vereins treten zu diesem Zeitpunkt damit außer 
Kraft.  
 


